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Pavillon Oberaichen



Ziele der Parkraumkonzeption

 Vermeidung Flughafen-/Messeparker

 Entspannung des Parkdrucks

durch Reduzierung der hohen Zahl an 

Parkausweisen

 Verbessertes Parkraummanagement

 Lenkung der Parksuchverkehre

 Weniger Parksuchverkehr

 Weniger Binnenverkehr
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Historie Anwohnerparken

 1993 Inbetriebnahme der S-Bahn bis zum Flughafen erfordert 

die Einführung des Anwohnerparken in den Wohngebieten um 

die S-Bahnhöfe Oberaichen, Leinfelden und Echterdingen.

 Einführung zuerst nur für die Anwohner und Besucher, um 

diesen gebäudenahe Parkplätze zu erhalten und die Quartiere 

vor Fremdparkern, insbesondere Flughafenparker und Pendler zu 

schützen.

 Parkausweise werden für die Anwohner, für alle ihre Fahrzeuge 

ausgestellt, dazu gibt es für jeden Haushalt 1 Besucherkarte, 

damit zumindest mit einem Besucherfahrzeug über die

2-Stunden-Parkscheibenregelung hinaus ohne Zeitlimit geparkt 

werden kann.
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Historie Anwohnerparken

 Ab 1994 wurde in diesen Quartieren das Parken der 

Beschäftigten, die in den Gebieten ihre Arbeitsstelle haben, mit 

der Ausgabe von Beschäftigtenparkausweisen wieder 

ermöglicht.

 Beschäftigtenparkausweise werden für die Dauer von 2 Jahren 

ausgegeben. Aktuell über 2.500 im Umlauf

 Anwohner- und Besucherparkausweise werden für die Dauer von 

10 Jahren ausgegeben. Aktuell sind mehr als 9.350 

Anwohnerparkausweise und 5.800 Besucherparkausweise im 

Umlauf.



Beschluss Gemeinderat - Besucherparkausweise

 Die Ausgabe von neuen Besucherparkausweisen wurde 2018 im 

gesamten Stadtgebiet abgeschafft.

Die heute in den Anwohnerparkgebieten geltende 

Parkscheibenregelung 2 Stunden soll auf 4 Stunden bzw. 10 

Stunden erhöht werden, was bedeutet, dass Besucher 

(allgemeine Verkehrsteilnehmer) in den allermeisten Fällen 

ausreichend lange für ihre Anliegen parken können.

 Geltungsdauer:

LO2 4 Stunden von 08 bis 18 Uhr bzw. 10 Stunden ganztägig im 

Gebiet LO1, daneben gelten die Bewohnerparkausweise.

Begründung:

Eine Nachvollziehbarkeit der missbräuchlichen Verwendung bzw. 

Überwachung durch den gemeindlichen Vollzugsdienst ist nicht 

möglich, da die Besucherparkausweise nicht kennzeichen-

bezogen sind.
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Beschluss Gemeinderat - Bewohnerparken

Bedingungen:

 Pro Erwachsener ab 18 Jahre bei Nachweis Wohnsitz, 

Fahrzeugbesitz* und Vorlage des Führerscheins = 1 Ausweis

* ggfs. Nachweis über Nutzungsüberlassung

 Jahresgebühr: 30 EUR

Begründung:

 Reduzierung des Parkdrucks 

 Nutzung eigener Stellplätze und Garagen, Vermeidung 

Zweckentfremdung
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Beschluss Gemeinderat - Beschäftigtenparken

Bedingungen:

 In den Bewohnerparkgebieten soll grundsätzlich das 

Beschäftigtenparken ermöglicht werden.

Zusätzlich zum Beschäftigtenparkausweis ist eine Parkscheibe 

auszulegen, um das Parken max. 10 Stunden pro Arbeitstag zu 

begrenzen.

 Sitz bzw. Filiale der Firma innerhalb der Parkzone ist für die 

Ausgabe von Ausweisen Bedingung.

 In Gebieten mit der 10 Stunden Parkscheibenregelung, gibt es 

keine Notwendigkeit für die Ausgabe von Beschäftigten-

parkausweisen.
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Beschluss Gemeinderat  - Beschäftigtenparken

Bedingungen:

 Nachweis der Beschäftigung durch die Firma.

 Jahresgebühr: 90 EUR

 Nutzung des Beschäftigtenparkausweises während der 

Arbeitszeit
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Beschluss Gemeinderat - Umsetzung der Regelungen

 Die bestehenden Regelungen zum Handwerker-Parkausweis 

bleiben gültig.

 Die zeitliche Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit zu den zur 

Verfügung gestellten Ressourcen.

 Die Regelungen werden in Stufen umgesetzt (zonenweise).

 Die Reihenfolge der Umsetzung erfolgt auf Vorschlag der 

Verwaltung im Einvernehmen mit dem Gemeinderat. 

 2 Jahre nach der Umsetzung soll durch eine Evaluation die 

Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft werden.
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Parkzonen Oberaichen
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Vorstellung Antragsverfahren 

„Bewohnerparkausweis“

 Antragstellung über Internetservice

www.leinfelden-echterdingen.de 

 Identifikation mit Namen, Geburtsdatum und Adresse

 Angabe des Kfz-Kennzeichen

 Onlinebezahlsystem per Lastschrift

 Sofortiger Ausdruck Bewohnerparkausweis möglich

 Automatische Erinnerungsmail nach 11 Monaten zur 

Verlängerung des Bewohnerparkausweises geplant.

 Alternative Antragstellung über Bürgerämter wird geprüft.
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Vorstellung Antragsverfahren 

„Bewohnerparkausweis“

 Inkrafttreten der neuen Regelungen zum 01. März 2020

 Übergangsfrist von 4 Wochen geplant

(Gültigkeit alte Anwohnerparkausweise, Besucherparkausweise)

 Während der Übergangsfrist wird bei Kontrollen ein 

Hinweiszettel an den Fahrzeugen angebracht.
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„Fragen und Diskussion“
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